
Im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken (Nr. 2 vom 28.01.2019) ist nachfolgende 

Haushaltssatzung des Zweckverbands zur Boden- und Bauschuttentsorgung Rhön-Grab-

feld/Münnerstadt veröffentlicht. 

 

HAUSHALTSSATZUNG 

DES ZWECKVERBANDES ZUR BODEN- UND BAUSCHUTTENTSORGUNG 

RHÖN-GRABFELD / MÜNNERSTADT 

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019 

 

Aufgrund des § 16 der Satzung des Zweckverbandes zur Boden- und Bauschuttentsorgung 

Rhön-Grabfeld/Münnerstadt und der Art. 40, 41 und 42 des Gesetzes über die kommunale 

Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 57 ff. der Landkreisordnung (LKrO) 

erlässt der Zweckverband zur Boden- und Bauschuttentsorgung Rhön-Grabfeld/Mün-

nerstadt folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der Haushaltsplan  für das Haushaltsjahr 2019 wird 

 im VERWALTUNGSHAUSHALT 

 in den Einnahmen und Ausgaben auf 832.100,00 € 

 und 

 im VERMÖGENSHAUSHALT 

 in den Einnahmen und Ausgaben auf 200,00 € 

festgesetzt. 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vor-

gesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

Auf die Erhebung einer Umlage wird verzichtet. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 50.000,00 € festgesetzt. 

§ 6 

Auf die Erstellung einer Finanzplanung wird verzichtet (Art. 41 Abs. 2 KommZG). 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 

 

Bad Neustadt a.d.Saale, den 21.12.2018 
 
Der Verbandsvorsitzende  



 
....................................................... 
Thomas Habermann, Landrat 
 
 
 
 
Helmut Blank 
Erster Bürgermeister 


